
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/6/29 99/08/0013
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 Veröffentlicht am 29.06.1999

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §23;

AlVG 1977 §33 Abs4;

Rechtssatz

Das Erfordernis der Wahrung der Frist des § 33 Abs 4 AlVG gehört nicht zu denjenigen Voraussetzungen der

Notstandshilfe, auf deren Vorliegen es gemäß § 23 AlVG für die Gewährung von Notstandshilfe als Pensionsvorschuss

nicht ankommt.
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